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sehen, künstlerischen und wissen
schaftlichen Tätigkeit durch das U. 
äußert sich darin, daß das U. als so
zialistisches 'Persönlichkeitsrecht 
dem Urheber bestimmte nichtver
mögensrechtliche und vermögens
rechtliche Befugnisse einräumt. 
Diese Befugnisse bestehen u. a. in 
der Anerkennung der Urheber
schaft, in dem Recht auf Erstveröf
fentlichung, in dem Recht auf Un
verletzlichkeit des Werkes und in 
spezifischen Nutzungsbefugnis
sen. Die Übertragung von Nut
zungsbefugnissen erfolgt durch 
Vertrag. Der Schutz der Rechte 
von Urhebern hat seinen rechtli
chen Ausdruck in der Verfassung 
der DDR (Art. 11), dem Arbeitsge
setzbuch der DDR, dem Gesetz 
über das Urheberrecht vom 13. 9. 
1965 (GBl. I 1965, Nr. 14) u. a. ge
setzlichen Bestimmungen gefun
den. Die internationale Zusam
menarbeit auf dem Gebiet des U. 
erfolgt wie beim —» Erfinder- und 
Patentrecht im Rahmen der Weltor
ganisation für geistiges Eigentum 
(WIPO). Der Erleichterung des Ur
heberschutzes im Ausland dienen 
die Berner Übereinkunft zum 
Schutze von Werken der Literatur 
und Kunst und das Welturheber
rechtsabkommen. Dadurch genie
ßen die einem Mitgliedsland ange- 
hörigen Urheber in allen Verbands
ländern dieselben Rechte, wie sie 
inländischen Urhebern zustehen, 
ohne daß hierfür irgendwelche 
Förmlichkeiten erfüllt werden müs
sen. Die DDR ist Mitglied der Ber
ner Übereinkunft in der Stockhol
mer Fassung von 1967 und des 
Welturheberrechtsabkommens.

Ursache und Wirkung: Seiten, 
Pole des Kausalzusammenhangs 
(—» Kausalität). Innerhalb eines 
Kausalzusammenhangs ist die Ursa
che diejenige Erscheinung, die eine 
andere, die Wirkung, mit Notwen
digkeit hervorbringt. So ist z.B. der 
Grundwiderspruch der kapitalisti
schen Gesellschaftsformation Ursa-
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che für den politischen, ökonomi
schen und ideologischen Klassen
kampf. Die Wirkung ist also das 
Ereignis, das mit Notwendigkeit 
von einem anderen, ihm vorausge
henden (bzw. zugrunde liegenden) 
Ereignis (bzw. Zusammenhang), 
der Ursache, hervorgebracht wird. 
Da jede Erscheinung der objekti
ven Realität als etwas Gewordenes 
die Wirkung einer anderen Er
scheinung ist, wird sie - in einem 
anderen —* Zusammenhang - selbst 
wieder Ursache. Insofern ist die 
Wirkung der Ursache nicht absolut 
entgegengesetzt. U. u. W. stehen in 
Wechselwirkung zueinander. In 
diesem Prozeß vertauschen U.u.W. 
ihre Plätze, und das bedeutet, daß 
das, »was jetzt oder hier Wirkung, 
dort oder dann Ursache wird oder 
umgekehrt« (Engels, MEW, 20, 
S. 22). So war die Entwicklung des 
Kapitalismus in Rußland die Ursa
che für die Aufhebung der Leibei
genschaft, die Aufhebung der Leib
eigenschaft war ihrerseits wieder 
Ursache für die weitere beschleu
nigte Entwicklung des Kapitalis
mus. Wechselwirkung von U.u.W. 
heißt ständiger Einfluß beider auf
einander, so daß sich im Ergebnis 
sowohl die Ursache als auch die 
Wirkung verändern, oder genauer: 
Es verändern sich die Erscheinun
gen, die Ursache oder Wirkung 
sind. Der Begriff Ursache ist von 
dem der —* Bedingung zu unter
scheiden. Die Ursache ist eine be
sondere Art der Bedingung. Eine 
Bedingung ist dann Ursache einer 
Erscheinung, wenn sie der Wir
kung zeitlich vorausgeht, diese mit 
Notwendigkeit hervorbringt, das 
wesentliche Moment bei der Ent
stehung einer Erscheinung (eines 
Ereignisses) ist und zur Wirkung 
im Verhältnis der Nichtumkehrbar
keit steht. Die Ursache muß vom 
Anlaß unterschieden werden. Der 
Anlaß ist ein Ereignis, das eben
falls einem anderen unmittelbar 
vorangeht, aber dieses trotzdem 
nicht verursacht. So war der Anlaß


